
 

Veranstalter  Turniersportverein Racket Center e.V.   Walldorfer Straße 100, 69226 Nußloch 

Turnierausschuss Rolf Staguhn, Dr. Matthias Zimmermann, Stev Kleine 

Turnierleitung Rolf Staguhn, 

Turnierorganisation Rolf Staguhn Tel.: 06224 - 99090  staguhn@racket-center.de 

Oberschiedsrichter Stev Kleine 

Turnierball  Wilson DTB Tour  

Belag Teppichboden 

Die Teilnehmer sind verpflichtet, mit profillosen Schuhen zu spielen. 

Spielzeiten  Freitag, 05.01.2018 bis  Sonntag, 07.01.2018 jeweils ab 10:00 Uhr 

Anmeldung  Online-Spielermeldung: www.mybigpoint.de  / www.baden.liga.nu 

Nenngeld  48,-€ (inkl. 8,-€ Teilnehmergebühr DTB) 

Bei Absagen nach Meldeschluss erfolgt keine Erstattung des Nenngeldes. 

Konkurrenzen  Herren Einzel 

Teilnehmerzahl 24 

16er-Hauptfeld, plus 4 Qualifikanten und 4 Wildcards 

Meldeschluss  Montag, 01.01.2018, 23:59 Uhr 

Auslosung  Dienstag, 02.01.2018, 10:00 Uhr im Racket Center Nußloch 

   (sie wird eingeschränkt vorgenommen nach TO, § 32, 4 c) 

 

Preisgeld:  Sieger: 300€ 2. Rang: 150€ 2x 3. Rang:  je 75€ 

Die steuerlichen Pflichten aus dem Bezug von Preisgeldern obliegen den Empfängern. 

Zusätzlich erhält der Turniersieger eine Wildcard für das Hauptfeld MLP-Cup 2018. 

(25.000$ ITF Herrenweltranglistenturnier vom 21.01. bis 28.01.2018 im Racket Center 

Nußloch.  

Zweiter Rang und dritter Rang (der 3. Rang wird ausgespielt) erhalten je eine Wildcard 

für die Qualifikation für den MLP-CUP 2018. 

Turnierkategorien A7   

Turnierarzt  diensthabender Arzt 

Presse   Rolf Staguhn 

Turnierort   Racket Center Nußloch, Walldorfer Straße 100, 69226 Nußloch 

  



Turnierplatzanzahl  3 Teppichbodenplätze   

Turnierbestimmungen Es gilt die Turnierordnung des DTB. Mit der Meldung unterwirft sich der Teilnehmer 

der Satzung und den Ordnungen des DTB. Die Turniergenehmigung liegt vor. 

 

Jugendliche, die an BTV-Veranstaltungen teilnehmen, müssen jährlich sportärztlich 

untersucht sein. Die Verantwortung für diese Untersuchungen sowie für die Teilnahme 

an den jeweiligen BTV-Veranstaltungen liegt letztlich bei den Sorgeberechtigten. 

 


